
Versand der Wahlbenachrichtigungen – Ausstellung von Briefwahlunterlagen 
 
Das Wahlamt der Stadt Schweinfurt hat zum Stichtag 23. August 2009 das 
Wählerverzeichnis für die Bundestagswahl am 27. September 2009 angelegt. 
 
Die Wahlbenachrichtigungen werden ab Montag, 31. August zugestellt, die 
Zustellung muss aufgrund gesetzlicher Regelung am 6. September abgeschlossen 
sein. 
 
Die Wahlbenachrichtigung informiert die Wählerinnen und Wähler über ihr 
zuständiges Wahllokal und enthält Informationen über die Anforderung eines 
Wahlscheins und von Briefwahlunterlagen sowie auf der Rückseite ein 
entsprechendes Antragsformular. Dieses ist bei schriftlicher Anforderung der 
Briefwahlunterlagen/des Wahlscheines vollständig auszufüllen und von der 
wahlberechtigten Person eigenhändig zu unterschreiben, da eine Bearbeitung sonst 
nicht möglich ist. Beachten Sie bitte, dass bei der Rücksendung an das Wahlamt per 
Post die ausgefüllte Wahlbenachrichtigungskarte in ein addressiertes Briefkuvert mit 
ausreichender Frankierung gegeben wird.  
 
Eine persönliche Abholung der Briefwahlunterlagen ist ab 7. September im 
Bürgerservice der Stadt Schweinfurt sowie im Amt für Meldewesen und Statistik 
möglich. Dort kann auch gleich vor Ort gewählt werden. 
 
Nach § 28 Abs. 5 Bundeswahlordnung können die Briefwahlunterlagen auch an 
bevollmächtigte Personen ausgehändigt werden. Die Aushändigung an diesen 
Personenkreis ist nur zulässig, wenn die Empfangsberechtigung durch gesonderte 
schriftliche Vollmacht nachgewiesen wird. Bevollmächtigte Personen müssen sich 
ausweisen und dürfen nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertreten. 
 
Jeder Briefwähler erhält neben seinem Wahlschein einen Stimmzettel und ein blaues 
Kuvert in das der Stimmzettel eingelegt werden muss. Das zugeklebte blaue Kuvert 
muss zusammen mit dem unterschriebenen Wahlschein in den roten addressierten 
und frankierten Wahlbrief eingelegt und zugeklebt werden. Eine genaue Anleitung 
liegt den Briefwahlunterlagen bei. 
 
Sollte jemand bis 6. September keine Wahlbenachrichtigung erhalten haben, obwohl 
er glaubt wahlberechtigt zu sein, kann er sich unter der Telefonnummer 51-351 mit 
dem Wahlamt in Verbindung setzen. 
 
Briefwahlunterlagen/Wahlscheine können bis Freitag, 25.09.2009, 18:00 Uhr im 
Bürgerservice der Stadt Schweinfurt beantragt und in Empfang genommen werden. 
Bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung können Briefwahlunterlagen auch noch 
am Wahlsonntag, 27.09.2009 in der Zeit von 08:00 – 15:00 Uhr bei der Wahlleitung 
im Rathaus, Markt 1, Erdgeschoß, Zimmer 2.1 beantragt werden. 
 


